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Begründung 
 

Ziele 
Erarbeitung eines Entwurfs zur Verordnung zum anerkannten Ausbil-
dungsberuf „Werksteinhersteller/Werksteinherstellerin“ gemäß § 5 
BBiG und § 90 (3) Nr. 1a BBiG 

Aufgabenstellung 

Die Modernisierung dieser Ausbildungsordnung ist erforderlich, um den 
veränderten Anforderungen der Berufspraxis Rechnung zu tragen. Die 
bisherige Berufsbezeichnung „Betonstein- und Terrazzohersteller“ ist 
nicht mehr zeitgemäß, da nicht nur diese beiden Werksteinarten herge-
stellt werden, sondern viele mehr. Die Berufsbezeichnung „Werkstein-
hersteller/Werksteinherstellerin“ umfasst alle wesentlichen Werkstein-
gruppen (Betonwerksteine, sonstige künstliche Werksteine und Natur-
steine). Das Herstellen umfasst auch das Verlegen, Versetzen und Ver-
ankern von Werksteinen und Werksteinfertigteilen zu Bauteilen und 
Bauwerken. 

Die Bildung einer Berufsgruppe mit dem Ausbildungsberuf „Betonfertig-
teilbauer/Betonfertigteilbauerin“ ist beabsichtigt. 

Die zukünftigen berufsprofilgebenden und integrativen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten sind dieser Projektbeschreibung als Anlage 
„Qualifikationskatalog“ beigefügt. 

Transfer 

Im Anschluss an das Neuordnungsverfahren ist eine Informationsveran-
staltung geplant, um die Praxis bei der Implementierung zu unterstüt-
zen. Weiterhin sollen Informationen für die Beruferubrik im BIBB-
Internetauftritt aufbereitet und Umsetzungshilfen bzw. Praxistipps 
„Ausbildung gestalten“ (evtl. als Online-Version) diesen modernisierten 
Beruf in der Einführung unterstützen. 

 
 

Konkretisierung des Vorgehens  
 

Methodische Vorgehensweise 

Die Durchführung des Ordnungsverfahrens erfolgt gemäß der Empfehlung des Hauptausschusses vom 
27.6.2008 zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement in Ordnungsverfahren. Sie umfasst im 
Wesentlichen die Moderation und die Leitung der Sachverständigensitzungen, die verantwortliche Erar-
beitung von Entwürfen zur Gestaltung der Ausbildungsordnung, die Diskussion von Expertisen und Gestal-
tungsvorschlägen im Gremium unter Einbeziehung einschlägiger Literatur, die Abstimmung über die Ge-
staltung des Verordnungsentwurfs sowie die Abstimmung des Verordnungsentwurfs mit dem Entwurf des 
Rahmenlehrplans. Bei Bedarf werden zusätzliche Expertenmeinungen eingeholt  

 
 

Interne und externe Beratung 

Für das Ordnungsverfahren wird ein Fachbeirat gebildet, dessen Mitglieder von den Spitzenorganisatio-
nen benannt werden.  
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